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§ 28 Regelbedarf, Inhalt der Regelsätze 
(1) Der gesamte Bedarf des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb von Einrich-
tungen mit Ausnahme der zusätzlichen Leistung für die Schule nach § 28a sowie von 
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 29 und der Sonderbedarfe nach den 
§§ 30 bis 34 wird nach Regelsätzen erbracht. Die Bedarfe werden abweichend fest-
gelegt, wenn im Einzelfall ein Bedarf ganz oder teilweise anderweitig gedeckt ist oder 
unabweisbar seiner Höhe nach erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf ab-
weicht. 
(2) Die Landesregierungen setzen durch Rechtsverordnung die Höhe der monatli-
chen Regelsätze im Rahmen der Rechtsverordnung nach § 40 fest. Sie können die 
Ermächtigung auf die zuständigen Landesministerien übertragen. Die Träger der So-
zialhilfe können ermächtigt werden, auf der Grundlage von festgelegten Mindestre-
gelsätzen regionale Regelsätze zu bestimmen. Die Festsetzung erfolgt erstmals zum 
1. Januar 2007 und dann zum 1. Juli eines jeden Jahres, in dem eine Neubemes-
sung der Regelsätze nach Absatz 3 Satz 5 erfolgt oder in dem sich der Rentenwert in 
der gesetzlichen Rentenversicherung verändert. 
(3) Die Regelsätze werden so bemessen, dass der Bedarf nach Absatz 1 dadurch 
gedeckt werden kann. Die Regelsatzbemessung berücksichtigt Stand und Entwick-
lung von Nettoeinkommen, Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten. Grund-
lage sind die tatsächlichen, statistisch ermittelten Verbrauchsausgaben von Haushal-
ten in unteren Einkommensgruppen. Datengrundlage ist die Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe. Die Bemessung wird überprüft und gegebenenfalls weiterent-
wickelt, sobald die Ergebnisse einer neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
vorliegen. 
(4) Die Regelsatzbemessung gewährleistet, dass bei Haushaltsgemeinschaften von 
Ehepaaren mit drei Kindern die Regelsätze zusammen mit Durchschnittsbeträgen 
der Leistungen nach den §§ 29 und 31 und unter Berücksichtigung eines durch-
schnittlich abzusetzenden Betrages nach § 82 Abs. 3 unter den erzielten monatlichen 
durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelten unterer Lohn- und Gehaltsgruppen ein-
schließlich anteiliger einmaliger Zahlungen zuzüglich Kindergeld und Wohngeld in 
einer entsprechenden Haushaltsgemeinschaft mit einer alleinverdienenden vollzeit-
beschäftigten Person bleiben. 
(5) Wird jemand in einer anderen Familie, insbesondere in einer Pflegefamilie, oder 
bei anderen Personen als bei seinen Eltern oder einem Elternteil untergebracht, so 
wird in der Regel der notwendige Lebensunterhalt abweichend von den Regelsätzen 
in Höhe der tatsächlichen Kosten der Unterbringung bemessen, sofern die Kosten 
einen angemessenen Umfang nicht übersteigen. 
 
 
 
 
 
 



§ 73 Hilfe in sonstigen Lebenslagen 

 
Leistungen können auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den 
Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen. Geldleistungen können als Beihilfe oder als 
Darlehen erbracht werden. 
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